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Der Theologische Konvent Augsburgi- 
sehen Bekenntnisses setzte sich 1987 
bis 1989 mit dem Rechtfertigungsteil 
des ökumenischen Dokumentes »Lehr- 
Verurteilungen -  kirchentrennend?« (= 
LV) von 1986 auseinander. Das Ergebnis 
der Beratungen sowie die Beratungs- 
grundlagen sind in diesem Band der 
Fuldaer Hefte dokumentiert.

In dem voranstehenden Votum vom 
20. Januar 1990 (7-16) begrüßt der Kon- 
vent die Anerkennung der Rechtferti- 
gung des Gottlosen als Kriterium für die 
kirchliche Lehre und Praxis in LV׳ bleibt 
aber insgesamt dem Dokument gegen- 
über reserviert. Es werden weiterhin 
Lehrunterschiede konstatiert, etwa in 
der Verhältnisbestimmung von Glaube 
und Werk. Hier wird die lutherische Po- 
sition unterstrichen, daß »immer nur 
die fremde Gerechtigkeit Christi vor 
Gott gilt und nie die von Gott in uns ge- 
wirkte Gerechtigkeit. Allein der Glaube, 
der auf die Gerechtigkeit Christi baut, 
rettet« (14f.)· Der Konvent hält gegen- 
über dem in LV gemeinsamen Heraus- 
streichen der Gnade Gottes als entschei- 
denden Faktor im Rechtfertigungsge- 
schehen die evangelische »Unterschei- 
dung zwischen Gottes Freispruch und 
der in uns geschehenen Erneuerung« für 
»heilsnotwendig«. Ohne diese gebe es 
»weder Freiheit vom Gesetz noch Ge- 
wißheit des Heils noch überhaupt 
Rechtfertigung« ( 16f. ). Bei Anerkennung 
dieser Unterscheidung als vertretbarer 
christlicher Lehre und mit der sicherlich 
notwendigen Einschränkung, daß von 
Rom aus die Rechtfertigungslehre tat- 
sächlich so interpretiert werden müsse, 
wie das in LV geschieht, sind nach Mei- 
nung des Konventes die »verbleibenden 
Differenzen nicht mehr mit Notwendig- 
keit kirchentrennend« (ebd.).

Martin Petzold zeichnet in seinem Bei­

die Reihe der auch zum Vorlesen in Ge- 
meindekreisen geeigneten Darstellun- 
gen. Im 1. Band sind dann weiter Ambro- 
sius Blarer, Nikolaus Hermann, Philipp 
Nikolai und Johann Heermann behan- 
delt.

R. weist auf die beiden Möglichkeiten 
des Zugangs zu den Liedern hin: den 
praktischen, vom Lied zum Leben, und 
den biographischen, vom Leben zum 
Lied. Er erläutert Textgestalt und Melo- 
diegestalt und das jeweils spannungs- 
volle Mit- und Ineinander dieser beiden 
künstlerischen Ausdrucksweisen im 
Dienst des Glaubens und macht neu he- 
wußt, wie im Gesang der Lieder das Lob- 
amt, das Lehramt und das Trostamt der 
Kirche wahrgenommen werden. Welche 
persönlichen Erfahrungen die Lieder ge- 
prägt haben, das bringen die kurz und 
anschaulich erzählten Lebensgeschich- 
ten der Dichter zum Leuchten.

Gerade jetzt, wo die Zeit des EKG zu 
Ende geht und wo aus vielen neuen Lie- 
dern Auswahl für den gemeindlichen 
und gottesdienstlichen Gesang zu tref- 
fen ist, ist es gut und hilfreich, an den 
frühen und klassischen Gestalten der 
Liederdichter unserer Kirche Maß zu 
nehmen und sich zu orientieren. Sonst 
könnte es leicht passieren, daß »viel 
Mäusemist unter den Pfeffer gerät«, wie 
Luther es in der Vorrede zum Gesang- 
buch von 1529 etwas sarkastisch ausge- 
drückt hat.

Gerhard Schmidt

Reinhard Rittner (Hrsg.): Rechtfertigung 
In: Lehrverurteilungen kirchentren- 
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LTa »I ie Aussagen über die Rechtterti- Friedrich-Otto Scharbau stellt die
SuNg dargestellt un gewürdigt« (17— erläßliche Trage. „Was bedeutet die An-
33) eın klares Bild über die Stellung des nahme des Dokuments ‚Lehrverurtei-
Rechtfertigungsdokumentes innerhalb lJungen kirchentrennend’? (LV] für
VO  - und gibt dessen Hauptaussagen Cr Verhältnis unNscren Öökumeni-
präzıse wieder. In SE1INET ausgesprochen schen Partnern?« 67-97) Er zeichnet
posıtıven Würdigung sowohl der Aussa- das Dokument in das umfangreiche Be-

der ökumenischengen V  - W1e der darin angewandten ziehungsgeflecht
Hermeneutik streicht besonders her. Dialoge eın un! prüft die Ergebnisse VOnNn

auUS, daß das roprıum der Rechtterti- auf ihre Verträglichkeit miıt in ande-
gungslehre beider Kirchen 1n der hier g - r1en Dokumenten erreichtem ONSseNS.
botenen Darstellung gewahrt bleibe Be1 dem Vergleich miıt den Ergebnissen

In seinem ersten Beltrag sich der Leuenberger Konkordie un!: des drit-
Friedrich Be1isser mit der „Rechttierti- ten Lehrgesprächs zwıischen der VELKLU
gungslehre des Tridentinums un: un der methodistischen Kirche stellt
seinelr| Interpretation« 34-48| 4USsE1IN- test, »eine ZustiımmungURecht-
ander. Er teilt dabei die Einschätzung tertigungsteil VOILl die bestehende
V”  — dafßß das Tridentinum sehr Oft Kirchengemeinschatft miıt den der
Luther vorbeigeredet habe, un kommt Leuenberger Konkordie beteiligten KITr-

dem Ergebnis, die 1ın gebotene hen w1ıe uch mit der EmkK nicht berüh
Interpretation des Tridentinums ıne 11« würde (8
mögliche Auslegung darstellt. Fıne Sehr hilfreich sind die beiden knapp
gefalite römische Lehre könne uch kommentierten Zusammenstellungen
nicht Recht verworten werden. VOoON Ors eorg Pöhlmann, das » Ver-

In seıinem 7zwelıten Beıtrag über »In zeichnis der Lehrverwertungen der
Buße gelebte Rechtfertigung« 49-—66] evangelisch-lutherischen Bekenntnis-
verdeutlicht Beılisser, der ext ın schriften, die sich die römisch-
hier manches offen Läfßt un: nach WI1E katholische Kirche richten«
VOIT VOT evangelischer eıte nıcht Simt- un: das „Verzeichnis der Luther
liche Aussagen des Inenter Konzils un die Lutheraner gerichteten Lehrver-
über die Buße vorbehaltlos akzeptiert urteilungen des Tridentinums« (II14-
werden können. 163)

Hanns Kerner
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Friedrich-Otto Scharbau stellt die un- 
erläßliche Frage: »Was bedeutet die An- 
nähme des Dokuments ,Lehrverurtei- 
lungen -  kirchentrennend׳? (LV) für un- 
ser Verhältnis zu unseren ökumeni- 
sehen Partnern?« (67-97). Er zeichnet 
das Dokument in das umfangreiche Be- 
Ziehungsgeflecht der ökumenischen 
Dialoge ein und prüft die Ergebnisse von 
LV auf ihre Verträglichkeit mit in ande- 
ren Dokumenten erreichtem Konsens. 
Bei dem Vergleich mit den Ergebnissen 
der Leuenberger Konkordie und des drit- 
ten Lehrgesprächs zwischen der VELKD 
und der methodistischen Kirche stellt er 
fest, daß »eine Zustimmung zum Recht- 
fertigungsteil von LV die bestehende 
Kirchengemeinschaft mit den an der 
Leuenberger Konkordie beteiligten Kir- 
chen wie auch mit der EmK nicht berüh- 
ren« würde (85).

Sehr hilfreich sind die beiden knapp 
kommentierten Zusammenstellungen 
von Horst Georg Pöhlmann, das »Ver- 
zeichnis der Lehrverwerfungen der 
evangelisch-lutherischen Bekenntnis- 
Schriften, die sich gegen die römisch- 
katholische Kirche richten« (98-113), 
und das »Verzeichnis der gegen Luther 
und die Lutheraner gerichteten Lehrver- 
urteilungen des Tridentinums« (114-
163)·

Hanns Kerner

trag: »Die Aussagen über die Rechtferti- 
gung -  dargestellt und gewürdigt« (17- 
33) ein klares Bild über die Stellung des 
Rechtfertigungsdokumentes innerhalb 
von LV und gibt dessen Hauptaussagen 
präzise wieder. In seiner ausgesprochen 
positiven Würdigung sowohl der Aussa- 
gen von LV wie der darin angewandten 
Hermeneutik streicht er besonders her- 
aus, daß das Proprium der Rechtferti- 
gungslehre beider Kirchen in der hier ge- 
botenen Darstellung gewahrt bleibe.

In seinem ersten Beitrag setzt sich 
Friedrich Beisser mit der »Rechtferti- 
gungslehre des Tridentinums und 
seinejr] Interpretation« (34-48) ausein- 
ander. Er teilt dabei die Einschätzung 
von LV, daß das Tridentinum sehr oft an 
Luther vorbeigeredet habe, und kommt 
zu dem Ergebnis, daß die in LV gebotene 
Interpretation des Tridentinums eine 
mögliche Auslegung darstellt. Eine so 
gefaßte römische Lehre könne auch 
nicht zu Recht verworfen werden.

In seinem zweiten Beitrag über »In 
Buße gelebte Rechtfertigung« (49-66) 
verdeutlicht Beisser, daß der Text in LV 
hier manches offen läßt und nach wie 
vor von evangelischer Seite nicht sämt- 
liehe Aussagen des Trienter Konzils 
über die Buße vorbehaltlos akzeptiert 
werden können.
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